
BEKANNTMACHUNG
der

Außenbereichssatzung
GOLDERBERG“
gemß 5 10 Abs. 3 BauGB

Der Gemeinderat hat am 28.11.2019 die
Außenbereichssatzung Golderberg“ als S a tz u n g beschlossen.

Die Außenbereichssatzung Golderberg“ kann somit bekannt gemacht werden.

Nach 5 10 Abs. 3 wird hiermit der Satzungsbeschluss der Außenbereichssatzung
Golderberg“ ortsübiich bekannt gemacht.
Die Außenbereichssatzung Golderberg“ tritt mit dieser Bekanntmachung vom
08. Januar 2020 in Kraft.

Die Außenbereichssatzung GOLDERBERG“ liegt samt Begründung ab
Verffentlichung dieser Bekanntmachung in der Geschftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Reischach, Eggenfeldener Straße 9, 84571
Reischach, EG - Zimmer Nr. 4 und 5 whrend der allgemeinen Dienststunden
ffentlich aus und kann dort eingesehen werden.

Gemß 5 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Form -
vorschriften des Bundesbaugesetzes beim Zustandekommen einer Außenbereichssatzung
unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Außenbereichssatzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind, oder im Falle von Abwgungsmngeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit
Bekanntmachung der Außenbereichssatzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mngel begründen soll, ist darzulegen (@ 215
Abs. 2 BauGB).

Auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die
fristgemße Geltendmachung etwaiger Entschdigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulssige Nutzung durch diese Außenbereichssatzung und über das Erlschen von
Entschdigungsansprüchen wird hingewiesen.

Ortsübllch bekannt gemacht durch Reischach, den 08. Januar 2020
Anschlag an den Amtstafeln Arblng + Reischach
am: 08. Januar 2020 Gemeinde Reischach
bis: 21. Februar 2020
Abnahme am: Q/
.............................................................................................................
(Unterschrift u. Dienstbezeichnung) Stockner, 1. Bürgermeister
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Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschatt der Fein-
mechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und
die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.
Nhere Auskünfte darüber erhalten Sie von Bayemwerk Netz GmbH, Landshuter Stra-
ße 22, 84307 Eggenfelden. Tel: 08721/980-0.
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Es wird darauf hingewiesen. dass im Geltungsbereich der Außenbereichssatzung
Golderberg" bereits Anlagen der Bayemwerk Netz GmbH vorhanden sind.

Der Schutzzonenbereich für Kabel betrgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links
zur Trassenachse.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von
Bepanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmglich-
keit eingeschrnkt werden. Bume und tlefwurzelnde Strucher dürfen aus Gründen
des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Mindest-Abstand von 2,5 m zur Trassen-
achse gepanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen
mit der Bayemwerk Netz GmbH geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.

20-kV-Einfachfreileitung - nordwestlich außerhalb des Satzungsbereiches:
Der Schutzzonenbereich zu 20-kV-Einfachfreileitungen betrgt in der Regel je 8,0 m
beiderseits der Leitungsachse. Aufgrund gendertertechnischer Gegebenheiten kn-

nen sich gegebenenfalls grßere Schutzzonenbereiche ergeben.
Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen be-
stehenden Bau- und Bepanzungsbeschrnkung wird darauf aufmerksam gemacht,
dass Plne für Bau- und Bepanzungsvorhaben jeder Art der Bayemwerk Netz GmbH
rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und
Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsanlagen. Kiesabbau, Aufschüttungen,
Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewsser und Aufforstungen.

Der Beginn aller Baumaßnahmen, dazu gehrt auch das Pflanzen von Bumen und
Struchern. ist somit der Bayemwerk Netz GmbH rechtzeitig zu melden.
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im Geltungsbereich benden sich Teiekommunikationsllnien der Telekom, die durch
die geplanten Baumaßnahmen mglichemeise berührt werden. Bei der Planung und
Bauausführung ist darauf zu achten, dass diese Linien nicht verndert werden müssen
bzw. beschdigt werden. Bei Baumpanzung ist sicherzustellen, dass der Bau, die Un-
terhaltung und Erweiterung der Teiekommunikationsllnien nicht behindert werden.

Das Merkblatt für Baürrtstandorte und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen',
herausgegeben von der Forschungsgesellscha für Straßen- und Verkehrswesen, ist
zu beachten bzw. die DVGW-Richtlinie GW 125, sind zu beachten.

5 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer rtlichen Bekannt age nach 5 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

0 8. JAN. 2020 \ {’,-, Gemeinde ReischachReischach, den .............................
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Am 29.08.2019 wurde die Aufstellung der Außenbereichssatzung .Golderberg' durch den
Reischacher Gemeinderat beschlossen.

Der Entwurf (vom 23.07.2019) der Außenbereichssatzung .Golderberg' wurde am
29.08.2019 durch den Gemeinderat gebilligt.

Der Entwurf der Außenbereichssatzung .Goiderberg“ wurde gemß 5 3 (2) BauGB vom
18.09.2019 bis 21.10.2019 in der Geschftsstelle der Verwaltungsgemeinschalt Reischech
Eggenfeldener Straße 9, 84571 Reischach Zi-Nr. 4 - 5, EG ffentlich ausgelegt. Ort und Zeit
der Auslegung wurde am 09.09.2019 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel bekannt
gemacht.
Gleichzeitig wurde im Rahmen der Beteiligung der Behrden und sonstiger Trger ffentli-

cher Belange gemß 5 13 Abs. 2. (5 4 Abs. 1) BauGB diesen Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben.

Der Gemeinderat hat am 28.11.2019 die Außenbereichssatzung .Goiderberg" gemß 5 35.
Nr. 6 BauGB. Art. 81 Abs. 1-3 Bay80 als Satzung beschlossen.

Die Außenbereichssatzung .Golderbeng' kann gemß 5 35 Abs. 6 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht werden.
Ortsübliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel ist am GB‘JANZULQfOU
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Außenbereichssatzung In Kraft.
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Die Außenbereichssatzung mit Begründung wird seit diesem Tag zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschritten und von Mngeln der Abwgung sowie die Rechtsfolgen der 5 44 Abs. 3
und 4, 5 214. 5 215 BauGB wurde hingewiesen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Bekannt-
machung.

Relschach den
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